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32/01 Finanzverfahren, allgemeines Abgabenrecht 

Beachte 

Zum Inkrafttreten und Bezugszeitraum für Landes- und Gemeindeabgaben  

vgl. § 323a. 

Text 

D. Verhältnis zum Ausland. 

§ 48. Das Bundesministerium für Finanzen kann bei Abgabepflichtigen, die der Abgabenhoheit 
mehrerer Staaten unterliegen, soweit dies zur Ausgleichung der in- und ausländischen Besteuerung oder 
zur Erzielung einer den Grundsätzen der Gegenseitigkeit entsprechenden Behandlung erforderlich ist, 
anordnen, bestimmte Gegenstände der Abgabenerhebung ganz oder teilweise aus der Abgabepflicht 
auszuscheiden oder ausländische, auf solche Gegenstände entfallende Abgaben ganz oder teilweise auf 
die inländischen Abgaben anzurechnen. Dies gilt nur für bundesrechtlich geregelte Abgaben, die von 
Abgabenbehörden des Bundes einzuheben sind. 
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